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MERKBLATT 
über die
SCHRIFTLICHE STIMMABGABE 
(Briefwahl)
Die Wahlleitung hat Ihnen folgende Unterlagen für die schriftliche Stimmabgabe (Briefwahl) ausgehändigt/übersandt:
· Anschreiben,
· den Stimmzettel und den Wahlumschlag,
· eine vorgedruckte, von Ihnen abzugebende Erklärung,
· einen Freiumschlag mit dem Vermerk „Schriftliche Stimmabgabe“.


Bitte geben Sie Ihre Stimme in folgender Weise ab:
1. Kennzeichnen Sie unbeobachtet persönlich den Stimmzettel und stecken Sie ihn in den Wahlumschlag. 
Den Wahlumschlag dürfen Sie nicht beschriften, sonst ist Ihr Stimmzettel ungültig.
2. Unterschreiben Sie unter Angabe von Ort und Datum die vorgedruckte Erklärung.
3. Stecken Sie den Wahlumschlag und die unterschriebene vorgedruckte Erklärung in den Freiumschlag und senden beziehungsweise übergeben Sie den Freiumschlag so rechtzeitig der Wahlleitung, dass er dort vor Abschluss der Stimmabgabe vorliegt; der Termin ist im Anschreiben angegeben.



Wähler/-innen, die infolge ihrer Behinderung in der Stimmabgabe beeinträchtigt sind, können eine Person ihres Vertrauens bestimmen, die bei den in den Nummern 1 bis 3 bezeichneten Tätigkeiten behilflich sein soll (aber nicht durch Wahlbewerber/-innen, Mitglieder des Wahlvorstandes und Wahlhelfer/-innen).
– § 11 Absatz 1 Satz 3 SchwbVWO –
